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erwarten, dass subjektiv wohl kaum noch Unterschiede im
Betriebszustand festgestellt werden konnten, dies um so
mehr, als Versuche ergeben haben, dass der wirksame Re-
flexionsgrad, welcher fiir den Motorfahrzeugfiihrer allein
massgebend ist, in der Regel mit zunehmender Abniitzung
des Bitumenbelages steigt.

3.4 Blendung

Wohl einer der grossten Feinde des sicheren Fahrens auf
Autobahnen ist die Blendung. Sie vermindert die Sehfidhig-
keit des Auges durch zu hohe Leuchtdichten oder zu starke
Kontraste im Gesichtsfeld. Sie erzeugt Unbehagen und Un-
sicherheit, gibt Anlass zu fehlerhaftem Verhalten und kann
dadurch zur Ursache von Unfillen werden.

Zur Vermeidung von Blendung ist dafiir zu sorgen, dass
geeignete Beleuchtungskorper verwendet und diese moglichst
weit aus dem Gesichtsfeld geriickt werden.

4. Beleuchtungssysteme
(Ziff. 23)

Das konventionelle Beleuchtungssystem mit den Leuchten
quer zur Strassenachse z. B, auf Kandelabern mit Auslegern
ist praktisch erprobt und bietet heute keine Probleme mehr.
Finzig die Wahl der Lichtpunkthohe ist noch offen und wird
weitgehend vom Energiepreis bestimmt werden. In Tabelle
I der Leitsitze sind die Lichtpunktabstinde und die erfor-
derlichen Lichtstrome fiir 10 und 12 m Lichtpunkthohe
aufgefiihrt.

Ein neues Beleuchtungssystem mit den Leuchten lings
zur Strassenachse, z. B. an Tragseilen, ist auf der Autobahn
Koln—Leverkusen in Betrieb genommen worden. Nach
eingehender Priifung durch unsere Fachgruppe wurde be-
schlossen, dieses System in die Leitsitze aufzunehmen. Die
Vorarbeiten hiezu werden zur Zeit getroffen und stehen vor
dem Abschluss.

Im Bereiche von Anschlussbauwerken, Briicken, Viaduk-
ten und in Bahnnihe konnen besondere Anforderungen zu
Beleuchtungslosungen fiihren, wie:

a) Leuchten auf sehr hohen Masten;
b) Leuchten unter Augenhohe in durchgehender, linienfor-
miger Anordnung.

5. Anordnung und Ausfiihrung von Beleuchtungsanlagen,
Speisung sowie Betrieb und Unterhalt

(Ziff. 24—26)

Uber diese Probleme siehe den Vortrag von H. Wiiger,
Bull. SEV 55(1964)4, S. 166...175.

6. Verkehrssignale
(Ziff. 27)

Auf Autobahnen und Exprefstrassen sind wichtige Si-
gnale mit Eigenbeleuchtung zu versehen. Sie diirfen keine
storende Blendung verursachen. Signalbild und -farben
miissen deutlich erkennbar sein. Die Leuchtdichte der Si-
gnale soll in der Mitte der Signaltafel mindestens 15 cd/m?
betragen. Das Verhiltnis der hochsten zur niedrigsten
Leuchtdichte der beleuchteten Signalfliche darf nicht hoher
sein als 30 : 1.

Fehldispositionen, wie ungeniigendes Beleuchtungs-
niveau, ungeniigende Gleichmassigkeit der Leuchtdichte
(Helligkeit), Blendung usw., wie solche im iibrigen Haupt-
strassennetz trotz vorhandener Leitsitze (1. Teil) leider
immer noch vorkommen, miissen auf Autobahnen und Ex-
preBstrassen unter allen Umstinden vermieden werden.

Begriissen wiirden wir es, wenn auf schweizerischem Bo-
den zwei bis drei grossere Versuchsstrecken beleuchtet werden
konnten. Die Anwendung der zwei besprochenen Beleuch-
tungssysteme, d. h. Leuchten quer und ldngs zur Strassen-
achse, hitte unter anderem den grossen Vorteil, dass auch
die beiden Lichtfarben weiss und gelb zur Darstellung ge-
bracht werden konnten.

Adresse des Autors:

R. Walthert, Direktor der Schweiz. Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung
(BfU), Laupenstrasse 9, Bern.

Diskussionsbeitrige

R. Walthert, Direktor der Schweiz. Beratungsstelle fiir Unfall-
verhiitung, Bern: Ingenieur Miiller, Chef des Technischen Dien-
stes der Eidg. Polizeiabteilung, hat die Frage an uns gerichtet, ob
es nicht auch zweckmassig wire, dass die Beleuchtung innerorts,
also ausserhalb des Problems der Autobahnen gefordert werden
miisste. Und da mochte ich wie folgt antworten:

Ich bin Ingenieur Miiller ausserordentlich dankbar, dass er
diese Frage hier aufgegriffen hat, denn es besteht kein Zweifel
dariiber, dass, ganz allgemein gesehen, die Innerortsbeleuchtung
in unserem Lande — wie iibrigens auch in allen anderen Lindern
— im grossen und ganzen betrachtet schlecht ist. Wir haben
Gemeinden mit Hauptdurchgangsstrassen, die heute noch —
1963 — keine Trottoirs aufweisen und alle 200 m eine 40-W-
Lampe montiert haben. Und genau die gleichen Gemeinden be-
klagen sich, wenn pro Jahr x Unfille sich in ihrer Gemeinde
ereignen, sei es, dass Fussginger und insbesondere Kinder, oder
sei es, dass Radfahrer iiberfahren und getétet werden. Man hat
mir gesagt (ich habe den Verhandlungen leider nicht folgen
konnen), dass man heute morgen den Eindruck erhalten hitte,
oder haben konnte, dass der erste Teil der Leitsitze mit dem
minimalen Wert von 5 Ix im Betriebszustand zu wenig sei. Ich
mochte erstens darauf hinweisen, dass im ersten Teil der Leit-
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siatze die 5 Ix im Betriebszustand verlangt werden in Stufe 1
fiir Strassen mit schwachem bis mittlerem Verkehr, dass aber
bereits im ersten Teil fiir Strassen mit mittlerem bis starkem
Verkehr 10 Ix und fiir Strassen mit starkem Verkehr und fiir
repriasentative Strassen 20 1x verlangt werden. Man darf nicht
nur an die 5 Ix, an die unterste Stufe denken, sondern es sind
dort ausdriicklich 5, 10 und 20 eingesetzt. Ich m&chte bei dieser
Gelegenheit darauf hinweisen, dass leider nach wie vor in der
Schweiz neue Beleuchtungsanlagen erstellt werden, welche die
untersten Grenzwerte, welche wir 1960 in den Leitsdtzen gefor-
dert haben, auch auf Hauptdurchgangsstrassen nicht erreichen,
weder in Bezug auf die Beleuchtungsstirke — sagen wir Beleuch-
tungsniveau — noch in Bezug auf die ortliche Gleichmassigkeit.
Ich kann hier bekannt geben, dass die Schweiz. Konferenz fiir
Sicherheit im Strassenverkehr Beschliisse gefasst hat, das Jahr
1964 vor allem dem «Lichte» zu widmen.

Es soll sowohl die Anwendung der Fahrzeugbeleuchtung als
auch die Forderung der offentlichen Beleuchtung in die gesamt-
schweizerische Aufklarungsaktion miteinbezogen werden. Es soll
unter anderem ein entsprechendes Schreiben an die zustdndigen
Gemeinden und Kantone ergehen, mit der Bitte, die 6ffentliche
Beleuchtung zu iiberpriifen, wenn irgendwie moglich zu verbes-

Bull. SEV 55(1964)13, 27. Juni



sern und zu erginzen. Auch sollen rechtzeitig Kredite fiir einen
Ausbau der 6ffentlichen Beleuchtung angefordert werden.

Noch ein Wort zu den negativen Zahlen aus den USA, die
uns J. Richter 1) bekanntgegeben hat: Es liegt natiirlich auch po-
sitives Zahlenmaterial vor. Ich habe beispielsweise hier eine Notiz
der Eidg. Polizeiabteilung, die wie folgt lautet: «Bei gleicher
Fahrleistung — gefahrene Kilometer — ereignen sich in den
Vereinigten Staaten bei Nacht 3mal mehr tddliche Verkehrs-
unfille, als wiahrend des Tages!»

Auf Grund einer anderen Unterlage waren auf 37 verschie-
denen Sektoren von Autobahnen und ExpreBstrassen in den Ver-
einigten Staaten in einer bestimmten Zeiteinheit 556 Tote zu
beklagen. Nach Erstellung der o6ffentlichen Beleuchtung ging
die Zahl der Toten auf 202 zuriick, was einer Abnahme von 64 %
entspricht.

Und ein Letztes: Wenn J. Richter heute festgestellt hat, dass
im allgemeinen nicht bewiesen wire, dass mittels einer guten
offentlichen Beleuchtung die nichtlichen Strassenverkehrsunfélle
um 30 9 herabgesetzt werden konnen, so mochte ich nur beto-
nen, dass diese Erwartung nicht ausschliesslich auf schweizeri-
schen Unterlagen basiert. Vielmehr kamen anerkannte auslin-
dische Institute, wie das Road Research Laboratory in England,
dhnliche Institute in Frankreich, Deutschland, den USA usw. auf
ahnliche Ergebnisse.

Ch. Savoie, a. Direktor der Bernischen Kraftwerke AG, Muri:
Direktor Hdberlin 2) hat einige Fragen iiber Tarife an mich gerich-
tet, und in meiner Eigenschaft als Prisident des Vorstandes des
Verbandes Schweizerischer Elektrizitdtswerke und gleichzeitig
auch Président der Tarifkommission des Verbandes Schweiz.
Elektrizititswerke (VSE) habe ich Direktor Hdberlin einen kur-
zen Brief geschickt, von dem er heute Thnen Kenntnis gegeben
hat, wodurch ich sehr geehrt worden bin., Der Brief ist heute

noch giiltig, und ich komme nicht auf die Argumente zuriick.

Immerhin mochte ich einige erginzende Bemerkungen anbringen,
die in meinem Brief nicht Platz gefunden haben. Der VSE
arbeitet mit seinen Kommissionen Richtlinien und Weisungen an
seine Mitglieder aus. Die Mitglieder konnen diese Weisungen be-
achten, sie machen es zum Teil, und zum Teil machen sie es
nicht. Es sind nicht alle schweizerischen Energieverteiler Mitglied
des VSE. Das muss man sich gut vor Augen halten, wenn man
weiss, dass man Richtlinien herausgegeben hat, die u.a. auch
Tarife enthalten. Direktor Hdberlin hat gesagt, dass die Elek-
trizitatsversorgung weitgehend Sache der offentlichen Hand sei.
Das trifft nur zum Teil zu. In der Produktion ist es sicher weit-
gehend der Fall, fiir die Verteilung vielleicht auch noch, aber
dann kommen noch viele andere Unternehmungen. Das kdonnen
Kantone sein, das konnen Gemeinden sein, das konnen Genos-
senschaften sein, und wir wissen nicht genau, wer alles bei einer
allfilligen Belieferung einer Autobahn zum Zug kommt und wie
er sich dazu einstellt. Die Tarifkommission des VSE hat sich
schon vor Jahresfrist mit Fragen zur Belieferung der Autobahnen
mit elektrischer Energie befasst. Sie hat auch eine Arbeitsgruppe
aufgestellt, die von kompetenten Fachleuten zusammengesetzt,
wiederholt getagt hat und Richtlinien zu Handen der Tarifkom-
mission herausgegeben hat. Der Vorstand des VSE muss diese
Richtlinien ebenfalls zur Kenntnis nehmen. Wenn sie ihm beha-
gen, kann er sie ratifizieren und zur Publikation bei seinen Mit-
gliedern bringen. Wir haben uns bemiiht, in der Tarifkommission
moglichst iiber die ganze Schweiz einheitliche Richtlinien auf-
zustellen. Das war nicht leicht, denn die Verhaltnisse in der
Schweiz sind ausserordentlich verschieden. Aber eins kann man
festhalten, und das hat ja auch Direktor Wiiger in seinem Refe-
rat 3) mit Zahlen belegt, dass Energie bei den Elektrizitdtswerken
geniigend vorhanden ist. Es ist also falsch, wenn man behauptet,
fiir die Versorgung der Autobahnen hitten die Elektrizitdtswerke
keine Energie. Sie haben ja aus den Zahlen von Direktor Wiiger
gesehen, dass es sich auf das Gesamte bezogen um ausserordent-
lich kleine Betrage handelt.

Nun was die Tarife anbelangt, so ist eine sehr grosse Viel-
falt bei den schweizerischen Unternehmungen, die Energie ab-
geben und hauptsichlich im Detail abgeben, festzustellen. Und

1) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)6, S. 253...256.
?) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)3, S. 96...99.
. 3) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)4, S. 166...175.

Bull. ASE 55(1964)13, 27 juin

hier konnen weder Verband noch Produzenten, noch die 6ffent-
liche Hand eine wesentliche Vereinheitlichung zustandebringen,
denn nach der schweizerischen Gesetzgebung sind die betref-
fenden Unternehmungen rechtlich absolut frei, den Tarif zu ge-
stalten, wie sie es fiir gut erachten. Sie erwarten im allge-
meinen mit Ungeduld Richtlinien, denn diese Richtlinien geben
ihnen gewisse Anhaltspunkte, speziell dort, wo solche Anhalts-
punkte fehlen.

Ich wollte das hier deutlich sagen, dass eine Autobahn natiir-
lich alle moglichen Energieabgeber berithren kann. Das kann von
einem ganz kleinen Anschluss mit ein oder zwei Lampen oder
einem kleinen Motor bis zu einer grossen Installation fithren.

Wir konnen also von der Tarifkommission aus nur einen be-
scheidenen Einfluss ausiiben. Immerhin werden die Richtlinien
dazu fithren, dass vielleicht gewisse Nachbarwerke sich verstén-
digen und fiir ein gewisses grosseres Autobahnstiick einheitliche
Weisungen aufstellen, sich vielleicht auch mit Gemeinden und
Genossenschaften, welche die Energieverteilung iibernommen
haben, ins Einvernehmen setzen, um eine einheitliche Wirkung
zu erzielen. Diese Gruppenbildung ist im Gang und damit wire
wohl auch der Wunsch um eine moglichst lingere Strecken um-
fassende einheitliche Regelung gegeben.

H. T. Ziillig, Ingenieur, Basel: Wenn ich mir erlaube, hier das
Wort zu ergreifen, so deshalb, weil ich mich seit mehr als 10
Jahren speziell mit den Problemen der Beleuchtung von Auto-
bahnen befasst habe, in der Meinung, dass auch wir Lichttech-
niker eine Verantwortung tragen zur Verhinderung von Verkehrs-
unfillen.

Der verstorbene Griinder des Schweiz. Autostrassen-Vereins,
Dr. Gustav Wenk, hat mir damals den Impuls gegeben in der
richtigen Erkenntnis, dass Schnellverkehrsstrassen bei ' grosst-
moglicher Verkehrssicherheit erst dann voll ausgeniitzt werden
konnen, wenn diese Strassen durchgehend beleuchtet werden. In
meinen verschiedenen Publikationen habe ich diese Forderung
immer wieder erhoben und bin heute mehr denn je der Meinung,
dass Autobahnen und alle wichtigen Verkehrsadern durch-
gehend beleuchtet werden miissen. In unserem Land ist jetzt der
Zeitpunkt fiir einen derartigen Beschluss kritisch geworden, nach-
dem mit dem Bau von Autobahnen an verschiedenen Orten be-
gonnen wurde. Wir sind es den Bauherren, also dem Bund und
den Kantonen schuldig, die notwendigen Unterlagen so rasch als
moglich zu unterbreiten. Eine zdgernde Haltung konnte fiir die
Zukunft verheerende Folgen haben.

Wir wissen heute aus zahlreichen Statistiken, dass eine gute
Beleuchtung die Unfallziffer bei Nacht um rund 309/ senken
kann. Diese Feststellung lisst alle Einwénde beziiglich der Kosten
als unwichtig erscheinen.

Welches ist nun das geeignetste Beleuchtungssystem auf
Grund der heutigen Moglichkeiten? Sicher wurde Hervorragen-
des geleistet fiir die bessere Beleuchtung innerorts und auf den
Ausfallstrassen. Es bestehen aber berechtigte Zweifel daran, dass
diese Systeme der Kandelaberbeleuchtungen fiir Autobahnen
tibernommen werden konnen. Die Unzufriedenheit, die sich zu
einer eigentlichen Kalamitit gesteigert hat, ist bis heute in den
zahlreichen Kongressen und Arbeitssitzungen der Fachorganisa-
tionen zum Ausdruck gekommen und hat bisher jede Entschei-
dung geldhmt.

Besonders die stark beeintrichtigte Wirkung einer derartigen
Beleuchtungsanordnung bei regennasser Strasse und Nebel wird
beinahe als Tabu behandelt. In unseren Breitengraden muss aber
die Projektierung einer einwandfreien Beleuchtung gerade auf die
ungiinstigsten Witterungsbedingungen Riicksicht nehmen, denn
diese stellen den hoheren Prozentsatz aller Tage und Nichte dar.

Alle Uberlegungen sprechen deshalb nach wie vor fiir meine
These der unter dem Augenniveau angeordneten Linienbeleuch-
tung, die sich in der Praxis, insbesondere im Ausland bereits be-
wihrt hat.

Wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, diirfen
Industrieinteressen nicht massgebend sein. Auch die Linienbe-
leuchtung kann mit verschiedenartigen Lichtquellen ausgestattet
werden. Je nach den Umstidnden ist es durchaus denkbar, Leucht-
rohren verschiedener Konstruktion zu verwenden, in nebelgefihr-
deten Gebieten konnen auch Natriumlampen eingebaut werden.
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Es wird Thnen bekannt sein, dass bei Koln-Leverkusen ein
Grossversuch unternommen wird, welcher bisher eine Uberlegen-
heit der linearen Anordnung ergeben hat, wenn auch die Ver-
suchsanlage in einer Hohe von 10 m ab Fahrbahn montiert ist.
Diese Losung scheint mir aus folgenden Griinden noch ungenii-
gend:

1. Man kann sich aus #sthetischen Griinden kaum vorstellen, dass
grosse Strecken auf diese Art installiert werden, wie iiberhaupt gegen
die Anwendung von Tausenden von Kandelabern und Masten Be-
denken bestehen. Man denke dabei nur an landschaftlich schéne Ge-
biete in unserem Land.

2. Der Unterhalt erfihrt eine erhebliche Verteuerung, da dazu sehr
teure Spezialfahrzeuge erforderlich sind.

3. Die Blendungserscheinungen im Sichtbereich konnen kaum ver-
hindert werden.

Bei der niedrig angeordneten Linienbeleuchtung kann auf
einer Autobahn mit einem Lichtstrom von 800 Im und einer
mittleren Beleuchtungsstarke von 20 Ix ein Ergebnis erzielt wer-
den, welches bis jetzt noch nicht von einer anderen Beleuch-
tungsart iibertroffen werden kann. Das trifft ganz besonders auch
auf die Unterhaltskosten zu.

Fiir die Linienbeleuchtung existiert leider noch keinerlei
Messmethode, die einen Vergleich zu anderen Beleuchtungsarten
ermoglicht. Generell wird den Messwerten unvollkommener In-
strumente zu viel Wert beigelegt. Der Messwert Lux der Be-
leuchtungsstiarke oder Stilb der Leuchtdichte sagt noch gar nichts
aus iiber die Qualitit einer Beleuchtung an sich.

Es wire an der Zeit, eine Bewertungsformel iiber die Qua-
litdt einer Beleuchtungsanlage zu finden, die nicht nur die rein
technischen Messwerte wie z. B. Beleuchtungsstirke oder Leucht-
dichte enthilt, sondern auch Faktoren physiologischer und sogar
psychologischer Art. Die Untersuchungen von Dr. Hartmann in
Miinchen diirften dabei wertvolle Hinweise vermitteln.

In diesem Zusammenhang eine grundsitzliche Feststellung:
Der Sinn einer Autobahnbeleuchtung kann nicht die Anleuch-
tung der Strassenoberfliache sein, sondern ausschliesslich die klare
Beleuchtung der Hindernisse auf der Fahrbahn auf weite Sicht,
die konstante Markierung des Strassenverlaufs und die Aufhel-
lung der Umgebung.

Es lief kiirzlich eine Kontroverse «Bitumen oder Beton» in
der Clubzeitschrift «Auto» des ACS, wobei insbesondere bei der
Argumentation auf den unterschiedlichen Reflexionskoeffizienten
hingewiesen wurde. Das ist meiner Meinung nach nicht von Be-
deutung. Wir Lichttechniker haben uns mit den baulichen Ver-
haltnissen, also der Strassenfiihrung und deren Ausfiihrung, abzu-
finden und jeweils die beste Beleuchtungsmethode zu entwickeln,
wenn wir nicht in eine sterile Abhéngigkeit geraten wollen. Die
Wahl des Fahrbahnbelages hiangt von weit bedeutenderen Fak-
toren ab, die lichttechnischen Qualitdten werden hiebei stets eine
sekundire Rolle spielen, es sei denn, ein selbstleuchtender Belag
wiirde erfunden. Es ist deshalb kliiger, Beleuchtungssysteme an-
zuwenden, welche nicht auf die Unterstiitzung durch die Strassen-
oberflache angewiesen sind, abgesehen davon, dass das sog.
Silhouettensehen eine widernatiirliche Konzeption ist.

Leider wurde in unserem Land offensichtlich nicht genug
unternommen, um diese Fragen speditiv abzukldren. Mir scheint,
dass raschestens eine von Firmeninteressen unbelastete Fach-
gruppe gebildet werden sollte, die sich auf Empfehlungen einigt.
Sicher stehen dazu genug Mittel zur Verfiigung, wenn man die
interessierten Kreise, z. B. Strassenbaufirmen, Versicherungsge-
sellschaften usw. beizieht. Auch sollte meiner Meinung nach die
statistische Auswertung der Verkehrsunfille in der Schweiz durch
das Biiro fiir Unfallverhiitung wesentlich detaillierter sein und
ein Auszug iiber die Ursachen der Nachtunfille erstellt werden.
Mit allgemeinen Klassifizierungen, wie z. B. zu schnelles Fahren,
unvorsichtiges Uberholen usw. ist es nicht getan.

Wir miissen aber nicht nur die gegenwirtigen Geschwindig-
keiten und Verkehrsdichten in Rechnung stellen, sondern vor-
ausblickend auch die Zukunftserwartungen. In Amerika werden
bereits Autobahnen sechsspurig auf 4 Ebenen gebaut und man
erwartet Geschwindigkeiten bis 800 km/h — eine fast unvor-
stellbare Entwicklung. Es ist die Faszination der Geschwindig-
keit, die unsere Generation vorwirtstreibt. Dagegen konnen wir
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uns nicht wehren, und sich dagegen anzustemmen, scheint sinn-
los.

Wenn wir dieser Entwicklung Rechnung tragen wollen, so
miissen die Autobahnen durchgehend beleuchtet werden, was zu-
mindest in Etappen zu erreichen wire. Der erste Schritt lige im
Beschluss, alle Anschliisse und Knotenpunkte mit den Auffahrts-
rampen indirekt und blendfrei zu beleuchten. Da die Verbin-
dungsdistanzen in unserem dicht besiedelten Land relativ kurz
sind, konnten in zweiter Etappe die Liicken geschlossen werden,
sofern die notwendigen Voraussetzungen von Anfang an getrof-
fen werden. Die Kosten einer durchgehenden niedrig angeord-
neten Linienbeleuchtung betragen nicht mehr als 2..5 9 der
Strassenbaukosten und stehen in keinem Verhéltnis zu den Vor-
teilen. Die neuesten Projektberechnungen haben bewiesen, dass
eine derartige Beleuchtungsanlage nicht mehr kostet, als z. B. die
Anwendung konventioneller Mastenbeleuchtungen. Allerdings
ist dazu zu sagen, dass leider verschiedentlich Linienbeleuchtun-
gen unter Verkennung der Erfordernisse falsch projektiert und
ausgefiihrt wurden und damit dem System geschadet haben.

Diese Ausfithrungen sind logischerweise aus Zeitgriinden sehr
summarisch. Zum Abschluss mdchte ich meine Vorschlige wie
folgt zusammenfassen:

1. Es soll raschestens durch die SBK eine Arbeitsgruppe gebildet
werden, bestehend aus neutralen, von Firmeninteressen unbeeinflussten
Fachleuten, mit dem Auftrag, innert kiirzester Frist Vorschlige einzu-
reichen, damit eine durchgehende Beleuchtungsinstallation auf den Na-
tionalstrassen und Autobahnen vorgesehen wird.

2. Es soll gepriift werden, ob durch das BfU eine gesonderte, weit-
gehend detaillierte Auswertung der Nachtunfille vorgenommen wer-
den kann.

3. Es wire zu priifen, ob die Einrichtung einer der SBK unter-
stellten Priifwerkstatt fiir die unabhingige Entwicklung und die Aus-
wertung neuer Ideen der Beleuchtung von Autobahnen zweckmissig
ware.

Prof. R. Spieser, Prasident der SBK, Ziirich: Die Fach-
gruppe «Offentliche Beleuchtung» und der Vorstand der SBK
werden zu den Postulaten von H. T. Ziillig Stellung nehmen.

Der Vorwurf der Firmenabhiingigkeit der Fachgruppe kann
schon hier zuriickgewiesen werden. Thre Firmenvertreter verfiigen
iiber ein fachliches und personliches Niveau, das Gewahr dafiir
bietet, dass Einzelinteressen zuriickgestellt werden. Zwei Drittel
der Mitarbeiter sind zudem unabhingig, unter ihnen Strassen-
fachménner, Vertreter von Strassenverkehrsverbinden, Vertreter
von Elektrizitdtswerken, Vertreter des Eidg. Amtes fiir Mass und
Gewicht und der Sekretar der Schweizerischen Beleuchtungs-
Kommission, so dass allfillig doch vorhandene Firmeninteressen
in sehr kleiner Minderheit stehen wiirden. Ich muss daher unserer
Fachgruppe das Zeugnis einer vollen Neutralitdt ausstellen.

Die Anregungen sachlicher Art werden indessen entgegen-
genommen und gepriift.

A. Wald, Ingenieur, Siemens-Schuckert-Werke, Erlangen: Es
ist schon mehrfach die Frage aufgeworfen worden nach der rich-
tigen Lichtart. Ich mochte das hier auch nicht weiter ausspinnen,
sondern nur einige Gesichtspunkte der physiologisch-optischen
Gegebenheiten anfiihren.

Beleuchtungsanlagen werden nicht nur in physiologischer
sondern auch in psychologischer Hinsicht untersucht, und es ist
sicherlich der Verdienst von de Boer, dass er Untersuchungen
iiber diese Faktoren angestellt hat, die ich hier kurz zusammen-
gefasst darlegen mochte.

Er hat festgestellt, dass das Natriumlicht subjektiv heller be-
wertet wird als Quecksilberdampflicht, und trotzdem ist die
psychologische Blendung bei Natriumdampflampen geringer als
bei Quecksilberdampflampen. Weiter bemerkt de Boer, dass bei
Natriumlampen die Leuchtdichte-Ungleichmissigkeit, die noch
als tragbar empfunden wird, grosser sein kann als bei HQ-Lam-
pen. Man wird dieses Forschungsergebnis sicherlich noch sorg-
faltig an Anlagen priifen miissen, doch meine ich, sind auch die
physiologischen Faktoren von grosser Wichtigkeit. Was ldge also
nédher, als sich mit diesen verschiedenen Sehfunktionen, wie
z. B. den Ergebnissen der Untersuchungen iiber die Unterschieds-
empfindlichkeit, die Sehschirfe, Blendung und Readaptionszeit
bei verschiedenen Lichtarten niher zu befassen. Die Kiirze der
Zeit ldsst auch hier nur eine Zusammenfassung zu, und ich be-
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ziehe mich hier vorwiegend auf Arbeiten von Jainski, die erst
kiirzlich abgeschlossen und veroffentlicht wurden. Er hat fest-
gestellt, dass die Unterschiedsempfindlichkeit bei Fluoreszenz-,
HQ- und Na-Lampen gleich ist. Damit werden auch iltere Un-
tersuchungen von Luckiesch, Taylor, Klein und Weigel bestatigt.
Bei der Sehscharfe-Untersuchung ergab sich allerdings eine Rei-
henfolge Natrium-, Quecksilberdampf- und Fluoreszenzlampen.
Auch beziiglich der Blendung wurden diese Lichtquellen unter-
sucht mit dem Ergebnis, dass die Blendung keine Funktion der
Lichtfarbe ist, sofern die Beleuchtungsstirke am Auge in jedem
Fall gleich ist. Ein iiberraschendes Ergebnis brachte die Readap-
tionszeit bei den genannten Lichtquellen. Dabei stellte sich her-
aus, dass alle Gasentladungslampen in fast gleichem Masse den
Glithlampen iiberlegen sind, d. h. die volle Sehleistung nach voran-
gegangener Blendung ist bei der Glithlampe erst spiter wieder
hergestellt. Zusammen lidsst sich also feststellen, dass Gasentla-
dungslampen, abgesehen von einer geringen Uberlegenheit der
Natriumdampflampen, beziiglich der Sehschirfe, sich physiolo-
gisch-optisch gleichwertig verhalten. Das erschien mir doch der
Feststellung wert, denn nun kann man sich bei der Wahl der
Lichtquelle unbelasteter nach den verbleibenden Kriterien rich-
ten. Daher ist es auch kein Zufall, dass man die in Betracht kom-
menden Lampen bei den hier zur Debatte stehenden Beleuch-
tungsanlagen nebeneinander vorfindet.

C. H. Herbst, Ingenieur, Alumag AG, Ziirich: Ich mochte ganz
kurz zu einigen Voten Stellung nehmen. Zunichst zu einigen
Punkten von Direktor Hdiberlin4): Er hat gefordert, dass die
kiinstliche Beleuchtung nach Maoglichkeit Tageslichtcharakter
haben soll. Dieser Forderung ist sicher zuzustimmen, nur miissen
wir dabei natiirlich beriicksichtigen, dass dann auch die Neben-
bedingungen erfiillt sein miissen. Eine der wichtigsten Neben-
bedingungen ist dabei ein entsprechendes Beleuchtungsniveau,
eben wie wir es bei Tage haben, d. h. also im Minimum mehrere
tausend Lux. Wir sind uns einig dariiber, dass dieses Minimum
von mehreren tausend Lux in der Strassenbeleuchtung auch in
der heutigen schnellebigen Zeit noch einige Jahre auf sich warten
lassen diirfte. Deswegen miissen wir die Art der Beleuchtung den
Bedingungen anpassen, die wir erfiillen kénnen, d. h. bei einem
Lichtniveau in der Gréssenordnung von 10 bis 20 1x. Und hier
ist dazu zu sagen, dass das Farbensehen noch nicht die aus-
schlaggebende Rolle spielt wie bei der normalen Tagesbeleuch-
tung. In diesem Bereich ist es vor allem wichtig, dass wir Kon-
traste erkennen konnen, denn ein Hindernis sehen wir nur dann,
wenn es sich von seiner Umgebung abhebt, wenn es also im
Kontrast zu seinem Hintergrund steht. Also miissen wir nach
Lichtquellen und nach Beleuchtungsarten trachten, die uns einen
moglichst grossen Kontrast bei moglichst kleinem Aufwand ge-
ben. Und wie A. Wald schon eben gesagt hat, ist es ja so, dass
die Kontrastempfindlichkeit und die Sehschirfe vor allem bei der
Natriumdampflampe sehr hoch ist. Ich will nicht sagen, dass es
nur die Natriumdampflampe sein muss, aber jedenfalls bei mono-
chromatischem Licht. Wir haben zur Zeit nur eine Lichtquelle,
die uns dieses monochromatische Licht liefert. Wir haben in der
Natriumdampflampe die Méglichkeit, die Forderung nach einem
guten Kontrast mit sehr wirtschaftlichen Mitteln zu erfiillen. Nun
kommt die Frage, wie steht es mit den Signalen? Da hat Direktor
Hiiberlin schon erwihnt, dass die Autobahnsignale beleuchtet
sind. Das ist sehr richtig. Es gibt aber auch Fiille, wo die Signale
vielleicht unbeleuchtet sind und es tritt dann immer wieder die
Auffassung auf, dass diese Signale bei Natriumdampflampen,
also bei einfarbigem Licht, nicht mehr zu erkennen sind. Das ist
aber ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn man sich irgendeine
Zeitung ansieht, eine Fotografie von einer Strasse, und man sieht
dort ein Verkehrssignal, so stellt sich die Frage, ob jemand jemals
im Zweifel dariiber gewesen ist, was fiir ein Signal das darstellt,
sofern es im Druck iiberhaupt erkennbar ist. Man wird sicherlich
jedesmal gewusst haben, was fiir ein Signal es ist. Das kommt
eben daher, dass die Verkehrssignale nicht von der Farbe her
entwickelt werden, sondern vor allem von der Form und der
Symbolik her. Und diese beiden Punkte werden auch beim
Natriumlicht natiirlich erhalten bleiben. Also, es ist nicht so

1) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)3, S. 96...99.
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schlimm, wenn ein Signal bei Natriumlicht nicht in der natiir-
lichen Farbe erscheint. Man weiss trotzdem, was es bedeutet.

Es ist dann im Referat von 4. Boereboom 5) hiaufig dariiber
die Rede gewesen, dass die Signale mit einer Reflexschicht belegt
sein sollten. Das ist fiir diejenigen Strassen, die mit Fahrzeugbe-
leuchtung befahren werden, richtig, aber bei den Strassen mit
eigener Beleuchtung muss man vorsichtig sein, denn diese Reflex-
schicht hat die Eigenschaft, das Licht in der gleichen Richtung
zuriickzuwerfen, in der es einfilllt. Bei der Beleuchtung mit dem
Scheinwerfer fillt es in der Richtung auf den Automobilisten. Er
sieht das Signal hell. Bei der Beleuchtung des Signals von oben
herab, von der Strassenbeleuchtung her, wird das Licht dagegen
zur Strassenleuchte hin reflektiert. Der Automobilist, der mit
Standlicht féhrt, sieht das Signal dann also nicht wesentlich hel-
ler als ohne Reflexschicht. Man darf sich davon also nicht allzu
viel versprechen.

Nun noch ein kleines Votum zur Frage der Leuchtdichte-
gleichmissigkeit. Die Leuchtdichtegleichmissigkeit soll wohl sehr
hoch, aber nicht ganz gleichmissig sein, Warum? Ich habe schon
gesagt, man kann ein Hindernis nur dann erkennen, wenn es sich
vom Hintergrund abhebt, wenn es also einen Kontrast dagegen
bildet. Nun gibt es aber auch sehr hdufig den Fall, dass das Hin-
dernis genau die gleiche Helligkeit hat wie der Hintergrund, und
wenn jetzt der Hintergrund gleichmissig hell ist, werden wir
dieses Hindernis nicht mehr erkennen konnen. Ist der Hinter-
grund aber leicht ungleichmaissig erhellt, so wird ein Teil des
Hindernisses in den allermeisten Fillen dann in Erscheinung
treten. Also, man muss sich bei der Festlegung des Leuchtdichte-
niveaus doch dariiber im klaren sein, dass man nicht zu weit
gehen darf, wenigstens bei den Beleuchtungsstirken, wie wir sie
bei der Strassenbeleuchtung haben.

Nun noch ein letztes Wort zu der Frage Asphalt oder Beton,
die J. Richter 6) angeschnitten hat. Er hat da gesagt, dass es einige
Leute gdbe, die ohne weiteres beweisen konnten, dass sowohl
Asphalt als auch Beton gleich gut sind. Er hat zum Teil recht,
und zwar ist es so, dass Sie bei einem glatten Asphaltbelag ohne
weiteres ein hoheres Leuchtniveau in der Strassenachse erreichen
konnen als bei einem Betonbelag, weil die Spiegelungsfihigkeit
des Asphaltbelages hoher ist als die von Beton. Aber die Leucht-
dichtegleichmissigkeit in Querrichtung, also zu den Fahrbahn-
seiten hin, ist bei Beton um einiges grosser als bei Asphalt und
insbesondere bei nassen Strassen. In diesem Falle betrigt z. B.
das Quergefille der Leuchtdichte bei Anordnung der Leuchten
auf dem Mittelstreifen und einer Fahrbahnbreite von 8 m bei
Beton ca. 1:2,5, bei Asphalt dagegen ca. 1:40! Die schwierig-
sten Verkehrsverhiltnisse haben wir ja bei nasser Strasse, des-
wegen miissen wir in erster Linie auf die Eigenschaften bei nasser
Strasse abstellen, um hier moglichst gute Sichtverhiltnisse zu be-
kommen, was aber ganz zweifelsohne bei Beton eher der Fall
ist als bei Asphalt — und das sind keine Behauptungen, wie
J. Richter gesagt hat — sondern das sind durch Messungen be-
wiesene Tatsachen. Diese grossere Gleichmissigkeit bekommen
wir auf alle Fille bei Beton.

W. Heitz, Ingenieur, FElektrizititswerke der Stadt Ziirich, Zii-
rich: Ich mochte zuerst einiges sagen iiber die Leuchtdichte. Es
ist mit Hinweis auf den ersten Teil der «Schweizerischen Leit-
siatze fiir Offentliche Beleuchtung auf Strassen und Plitzen»
Ziff. 2.3 erwidhnt worden, dass wir weiterhin gendtigt seien, uns
des Begriffes der Beleuchtungsstirke zu bedienen. Ich glaube
ebenfalls, dass Berechnungen von Neuanlagen noch auf lingere
Zeit hinaus auf der bisherigen Basis vorzunehmen sein werden.
Trotzdem werden wir uns mit den Werten der Leuchtdichte ver-
traut machen miissen. Bis vor etwa zwei Jahren waren Leucht-
dichtemesser sehr teuer und in der Handhabung kompliziert.
Letzten Sommer konnte uns aber die Philips AG in Zumikon ein
praktisches, nicht allzu teures Instrument vorfiihren.

Die Umfiihrungsstrasse von Zumikon wurde gewihlt, weil
dort vom Tiefbauamt und Strasseninspektorat des Kantons Ziirich
Versuche mit verschiedenen Strassenbeligen vorgenommen wer-
den. Rein von Auge beurteilt, hatte man den Eindruck, dass die
in Betracht fallenden Strassenstiicke doppelt, bzw. dreifach so

3) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)12, S. 586...594.
) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)6, S. 253...256.
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hell seien wie der Abschnitt mit dem dunkelsten Belag. Die Leucht-
dichtemessungen haben dies bestitigt mit Werten von 0,35 — 0,7
— 1,1 cd/m2, bzw. 1,1 — 2,2 — 3,1 asb.

Im kiirzlich erschienenen Entwurf der «Internationalen Emp-
fehlungen fiir die Beleuchtung 6ffentlicher Verkehrswege» wird
darauf hingewiesen, dass bei einer Beleuchtungsstirke von 10 Ix
fir helle und 20 Ix fiir dunkle Belige — wie Bitumen — eine
Leuchtdichte von 1 cd/m2 erreicht wird. Dies entspricht auch
dem von uns empfohlenen, mittleren Wert von 15 Ix im Betriebs-
zustand.

Hier mochte ich auf eine Ausserung von J. Richter 7) ein-
treten, wonach die Beldge keine Rolle spielen. Unsere Messungen,
die internationalen Empfehlungen, aber auch alles, was wir in
der Literatur lesen konnen, weisen darauf hin, wie wichtig die
Belige fiir das Helligkeitsempfinden sind. Bei einem hellen Belag
geniigt die Hilfte bis ein Drittel des Lichtstromes gegeniiber
einem dunklen Belag, oder bei einem bestimmten Lichtstrom er-
halten wir beim hellen Belag eine zwei- bis dreimal grossere Hel-
ligkeit. Fiir Wirtschaftlichkeitsberechnungen ist es also sehr wich-
tig, wie hell die Strassendecken tatsédchlich sind.

Wie erwidhnt, miissen wir vorldufig noch mit Beleuchtungs-
stirken rechnen, ich mochte aber folgendes vorschlagen: Auf
einigen Strassen mit verschiedenen Belidgen, deren Beleuchtung
wir als mindestens geniigend beurteilt haben, sind eingehende
Messungen sowohl der Beleuchtungsstirken, als der Leucht-
dichten, bei verschiedenen Wetterverhiltnissen — Belige trocken,
feucht, nass — vorzunehmen und die Resultate einander gegen-
tiberzustellen. Diese Vergleiche wiirden uns mit Leuchtdichte-
werten eingehender bekanntmachen und erlauben die Belidge
besser zu beurteilen, sind doch dariiber noch sehr wenige Unter-
lagen vorhanden. Auf Grund solcher Angaben konnte auch er-
mittelt werden, in welchem Umfange Mehrkosten fiir die Erstel-
lung heller, geeigneter Beldge wirtschaftlich gerechtfertigt sind.

Gestatten Sie mir noch kurz auf die Erstellung fiir Beleuch-
tungen von Autobahnen einzutreten. Friiher haben wir mit unge-
fahr 4 °/o der Gesamtkosten fiir solche Strassen gerechnet. Diese
Kosten stellen sich neuerdings bedeutend hoher als urspriinglich
angenommen wurde, so dass z. Z. fiir die Beleuchtung im Mittel
mit etwa 2,2 9o gerechnet werden kann. J. C. Baillif 8) nannte in
seinem Referat fiir Frankreich Kosten von Fr. 200 000.— pro
Kilometer Autobahn, und zwar mit allen Haupt- und Verteillei-
tungen, Transformatoren und Anschluss an das Hochspannungs-
netz. Fiir die in Deutschland bei Koln—Leverkusen erstellten
Beleuchtungsanlagen von 7,3 km Lidnge werden Durchschnitts-
kosten von DM 300 000.— pro Kilometer genannt; dabei sind
aber nach den erhaltenen Auskiinften alle Signaleinrichtungen,
Transparente, Wegweiser usw. inbegriffen. Ohne die Nebenan-
lagen betragen die Kosten DM 126 000.— bei Anordnung der
Leuchten in einer Lingskette und von DM 110 000.— pro km
fiir die Leuchten an den Kandelabern im Mittelstreifen. In diesen
Preisen diirften aber die Hauptleitungen von 1000 V Spannung
nicht inbegriffen sein. Auf Grund von eigenen Berechnungen und
aus heute wiederholt gehorten Kostenangaben geht hervor, dass
ein Betrag von Fr. 200 000.— pro Kilometer Autobahnbeleuch-
tung gut fundiert ist.

W. Howald, Ingenieur, Thalwil: Dir. H. Wiiger 9) hat bereits
in seinem Vortrag auf die Wichtigkeit zweckmaissiger Hilfsmittel
fiir den Unterhalt hingewiesen und den «Skyworker» erwihnt.
Es diirfte wohl klar sein, dass bei den heutigen Verkehrsverhilt-
nissen die schwerfilligen Fahrleitern, obwohl auch diese nun
z. T. mechanisiert sind, keine Rolle spielen. Das miihselige Hin-
aufklettern gibt zu verliangerter Arbeitszeit und auch zu Unfil-
len Anlass, besonders wenn noch Nutzlasten gehoben werden
sollen.

Ich mo6chte daher kurz die «Ohio-Brass-Holan»-Gerite
bekannt machen, die sich fiir den Beleuchtungsunterhalt eignen.

Die Montagekorbe sind allseitig geschlossen und bestehen aus
Fibelglas mit 70 kV Isolationsfestigkeit. Zudem erhilt der obere
Tragarm die gleiche Isolation.

7) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)6, S. 253...256.
8) Siehe Bull. SEV 55(1964)8, S. 364...367.
9) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)4, S. 166...175.
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Fig. 1

Drehbarer Teleskoparm

Als einfachster Typ, welcher bis zu 12,5 m reicht, ist ein um
360 Grad drehbarer Teleskoparm, welcher sich von 6,5 auf
9,75 m verldangern liasst und eine Reichweite von 12,5 m besitzt
(Fig. 1). Etwas mehr beweglich ist ein 42-Fuss-«Ellbogen» glei-
cher Reichweite, der natiirlich entsprechend mehr kostet.

Beiden Geriten ist gemeinsam, dass sie keine speziellen Ab-
stiitzungen bendotigen, es miissen lediglich die Hinterachsen des
Lastwagens durch Stabilisatoren ausgeglichen werden.

Daneben bestehen grdssere Modelle mit 2 Arbeitskorben,
welche bis zu 23 m Arbeitshohe erreichen. Diese erhalten einen
zusitzlichen Hebebaum, welcher Lasten bis 1000 kg hebt. Er kann
aber auch durch eine Handwinde von 250 kg Tragkraft ersetzt
werden.

Diese grosseren Gerite konnen auch mit einer Winde von
3500 kg am unteren Arm ausgeriistet werden, wie auch mit einem
Erdbohrer fiir Stangenlécher von 1250 mkg Drehmoment. Der
bedienende Monteur sitzt dabei auf einem Drehsitz am Pivot, von
wo er gute Ubersicht hat.

Die Wirkungsbereiche der messtgebrauchlichen Gerite sind
in Fig. 2 dargestellt, in welcher zugleich verschiedene Leuchten
eingetragen sind. Es zeigt sich, dass ein 45-Fuss-Typ geniigt, um
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Reichweite der «Holan»-Geriite
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auch auf Autobahnen die in 12 m Hohe angebrachten Armaturen
ohne Behinderung des Verkehrs zu erreichen.

Damit stellt sich die Frage, welche Grosse angezeigt ist. In
den USA hat sich die Regel herausgebildet, dass min. 85 °/o der
Leuchten erreicht werden sollten, wenn dabei ein bewegliches und
allseitig wirtschaftliches Fahrzeug errreicht werden kann. Fiir
extreme und wenig vorkommende Fille (Platzleuchten etc.) kann
dabei immer noch die Leiter (ev. Feuerleiter) beniitzt werden.

W. Sauber, Ingenieur, Sauber & Gisin AG, Ziirich: Gerne
folge ich der Aufforderung, iiber den heutigen Stand der Kabel-
verlegungstechnik auf den Autobahnén eine kurze Orientierung
zu geben. Die Erfahrungen, welche mit der Verlegung der Tele-
- phonkabel fiir die Notrufsidulen auf der Autobahnstrecke Genf—
Lausanne gemacht wurden, verlangten eine griindliche Abklédrung
der Frage: Wie werden Kabel auf Autobahnen am zweckmis-
sigsten verlegt?

Nachdem sich die heutige Tagung nur mit Beleuchtungsfragen
befasst, mochte ich kurz aufzidhlen, fiir welche Zwecke Kabel-
leitungen benétigt werden. Neben der Beleuchtung hat heute das
Telephonkabel den Primat. Die Frage der Notwendigkeit einer Be-
leuchtung ist ja, wie aus der Diskussion hervorgegangen ist, teil-
weise noch umstritten. Dies ist beim Notruftelephon nicht der Fall,
und es werden auf allen Nationalstrassen in der Schweiz fiir die-
sen Zweck durchgehende Telephonkabel verlegt. Neben diesen
Telephonkabeln sind — ebenfalls nicht umstritten — Kabelleitun-
gen notwendig fiir die Beleuchtung der Strassensignale. Dieses
Signalbeleuchtungskabel wird praktisch fast durchgehend verlegt,
es kommt darauf an, wie dicht sich die Anschlussbauwerke auf
einem Streckenabschnitt folgen. Je Anschlussbauwerk sind nach
jeder Seite 1,5 km Kabel notwendig, somit total ca. 3 km Kabel.
Wenn sich die Anschlussbauwerke in einem durchschnittlichen
Abstand von 3,85 km folgen, wie beispielsweise auf der Strecke
Ziirich-Richterswil, so verbleiben zwischen 2 Anschlussbauwer-
ken jeweils noch Strecken von ca. 850 m, auf welchen kein Kabel
erforderlich ware. Auf der Strecke Lausanne—Genf betragt der
mittlere Abstand der Anschlussbauwerke 4,4 km. Es wire nun
nicht sehr sinnvoll, wenn man aus Griinden der Sparsamkeit
darauf verzichten wiirde, in diesen kurzen Teilstrecken das Nie-
derspannungskabel durchzufiihren. Neben der Beleuchtung der
dauernd aufgestellten Strassensignale ist noch ein anderes Er-
fordernis sehr dringend, obwohl es hier bis heute noch nicht er-
wiahnt wurde. Es handelt sich um die Beleuchtung von temporar
aufgestellten Strassensignalen. Auch in der Schweiz wird es nicht
zu umgehen sein, dass gewisse Strassenabschnitte fiir Repara-
turen, Anderungen oder bei Unfillen kurzzeitig oder iiber eine
lingere Zeitspanne abgesperrt werden miissen, dass Umleitungen
notig sind oder dass Teilstrecken fiir den Gegenverkehr einzu-
richten sind. Dazu miissen auf der Autobahn entsprechende
Signale und Vorsignale, sowie Absperrungen aufgestellt werden.
Es ist aus den Erfahrungen im Ausland absolut unbestritten, dass
alle diese temporaren Signale unbedingt und gut beleuchtet wer-
den miissen.

Wenn wir uns in der Schweiz dazu aufraffen, die ortsfesten
Signale, also alle Vorschriftssignale und Hinweis-Signale, zu be-
leuchten, ist es sicher keine Frage, dass auch die temporiren
Signale erst recht beleuchtet werden miissen. Bisher fehlten auch
im Ausland auf den Autobahnen Anschlussméoglichkeiten, um
diese Signale mit verniinftigen Mitteln beleuchten zu konnen. Auf
der Strecke Koln—ILeverkusen, wo die durchgehende Autobahn-
beleuchtung eingefiihrt wurde, hat man bei allen Durchfahrten
iiber den Mittelstreifen auch Steckdosen angebracht, welche
gleichzeitig mit dem Signalbeleuchtungskabel gespeist werden.
Wenn solche Anschlussmdglichkeiten fehlen, miisste man fiir
eine Absperrung irgendwo aus der Nihe iiber provisorisch ver-
legte Leitungen die elektrische Energie fiir die Beleuchtung der
temporéren Signale beschaffen. Es dréangt sich also schon deshalb
auf, auch bei Strecken mit einem grosseren Abstand der An-
schlussbauwerke das Niederspannungskabel durchgehend zu ver-
legen. Damit kann zur Speisung der temporiren Signale bei allen
Durchfahrten eine Steckdose installiert werden. -

Fiir die beiden bisher erwihnten Kabel — das Telephonkabel
und das Niederspannungskabel fiir die Signalbeleuchtung — muss

Bull. ASE 55(1964)13, 27 juin

irgend ein Trasse erstellt werden. Grundsitzlich gibt es fiir diese
Kabel 3 Verlegungssysteme. Die erste Moglichkeit ist die direkte
Verlegung des Kabels in das Erdreich, und zwar beim Telephon-
kabel ohne zusitzlichen Schutz, beim Starkstromkabel mit ein-
fachem Deckstein. Dieses System wurde auf der Strecke Lau-
sanne—Genf angewendet, die Erfahrungen hiemit waren mehr
als schlecht. Theoretisch sind solche Kabelverlegungen durchaus
denkbar, aber in der Praxis sind sie heute als unmdoglich zu be-
trachten. Dies riihrt daher, dass die Kabel im Zuge der Bau-
arbeiten in einer bestimmten Phase eingelegt werden miissen,
und sich daraus ganz erhebliche Schwierigkeiten ergeben. Ferner
sind die eingelegten Kabel sehr storungsanfillig, d. h. mit nach-
traglichen Beschadigungen durch Bauarbeiten ist zu rechnen, wie
das Beispiel Lausanne—Genf mehrfach beweist. Zudem bietet
dieses System keinerlei Erweiterungsmoglichkeiten.

Die zweite Moglichkeit ist die Verlegung in Zementrohre, wie
dies H. Wiiger in seinem Vortrag 19) vorgeschlagen hat. Eine solche
Losung ist naheliegend, aber wenn Rohre verlegt werden, miissen
die Bediirfnisse fiir eine evtl. mogliche zukiinftige Beleuchtung be-
riicksichtigt werden. Wenn nun vielleicht in mehreren Jahren eine
Beleuchtung kommen koénnte — vielleicht nicht auf der ganzen
Autobahn aber doch auf gewissen Teilstrecken — dann wire es
sehr ungeschickt, nachtriaglich noch einmal auf dem Mittelstrei-
fen mit einer Maschine graben zu miissen. Eine solche Arbeit
kann fast nicht mehr durchgefiihrt werden, abgesehen davon, dass
ja im Mittelstreifen dann bereits Kabel vorhanden sind, ferner
auch Kanalisationsrohre und anderes mehr. Also miissen bereits
beim Bau der Strasse die Rohre fiir die Beleuchtungskabel mit
eingelegt werden, Dies aber stellt eine Investition dar, welcher
der Bund niemals zustimmen konnte, nachdem nun die National-
strassen doppelt so viel kosten als urspriinglich geplant, obwohl
der Bund &usserst sparsam gehaushaltet hat.

Die dritte Moglichkeit fiir die Kabelverlegung besteht in der
Erstellung eines sog. Oberflachenkabelkanales. Das System, einen
Kanal unmittelbar an die Oberflache zu legen, ist nicht neu. Die
SBB macht dies schon seit vielen Jahren mit Erfolg. Es ging ledig-
lich darum, fiir die Autobahnen einen speziellen Kanal zu schaf-
fen, welcher sich fiir den Einbau und den rauhen Strassenbetrieb
eignet. Er darf die Unterhaltsarbeiten auf der Strasse nicht be-
hindern und muss auch ohne weiteres iiberfahren werden kénnen,
denn es muss damit gerechnet werden, dass ein Fahrzeug die
Fahrbahn verldsst. In einem solchen Falle darf fiir das Kabel
keine Beschéadigungsgefahr bestehen, noch darf der Automobilist
durch eine Kabelkanalzerstorung gefahrdet werden. Die Frage
der Formgebung eines solchen Kabelkanals ist gelost. Es wird
bereits eine Versuchsstrecke an der Autobahn bei Genf mit sol-
chen Kanilen, welche vom Bund im Prinzip akzeptiert wurden,
ausgeriistet. Der Autobahn-Oberflichenkanal ist reichlich dimen-
sioniert, er kann alle vorkommenden Kabel aufnehmen.

Eine sehr wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Ver-
legungssystem ist die Kostenfrage. Der Oberflichenkanal einge-
baut kommt auf ca. Fr. 30.— pro Laufmeter, also rund Fr.
30 000.— pro km, zu stehen. Zwei Zementrohre mit nur 10 cm
Durchmesser kommen ebenfalls auf etwa Fr. 30.— pro m, bieten
aber noch keine Reserve fiir eine spitere Beleuchtung. Dieser
Preis bezieht sich auf die unumgingliche absolut wasserdichte
Verlegung der Rohre. Wird dies unterlassen, so kann man die
Rohre bereits nach einigen Jahren nicht mehr gebrauchen, weil
sie vollkommen verschlammt sind. Die in Genf—Lausanne als
Querschlidge, unter der Autobahn verlegten Rohre von 30 m
Linge waren teilweise so verschlammt, dass sich nicht einmal
der Zugdraht mehr bewegen liess. Ferner sind in diesem Preis
die Mehrkosten fiir das Einziehen anstatt Einlegen des Kabels,
die zusatzlichen Spleisstellen und eine Zugarmierung enthalten.

J. C. Baillif 11) hat fiir das Graben, die Kabelverlegung und
den Kabelschutz einen Kostenaufwand von Fr. 20.— pro m, also
Fr. 20 000.— pro km, angegeben, bezogen auf ein oder viel-
leicht zwei Starkstromkabel im gleichen Graben. Diese Kosten
sind fiir Schweizer Verhiltnisse zu niedrig angegeben. Wir haben
bei der direkten Verlegung von 2 Kabeln in einem Graben, und
zwar ein Telefonkabel ungeschiitzt und ein Niederspannungs-

1) Siche auch Bull. SEV 55(1964)4, S. 166...175.
11) Siche auch Bull. SEV 55(1964)8, S. 364...367.
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kabel mit einem Kabelschutz, einen Laufmeterpreis von Fr. 23.—
festgestellt.

Mit der Anwendung des Oberflichenkanals ist aber noch
etwas besonderes erreicht worden. Bei den meisten Strassen mit
Schwarzbelag befindet sich bei der Fahrbahnbegrenzung gegen
den Mittelstreifen zu ein AbschluBstein. Dieser AbschluBstein
wird nun durch den Oberflichenkanal ersetzt, so dass hier eine
Einsparung von rund Fr. 15.— pro m erzielt wird. Mit anderen
Worten betragen die Kosten fiir den Oberflichenkanal noch rund
Fr. 15.— pro m bei Schwarzbelag, und etwa Fr. 25.— pro m
bei Betonbelag. Dieser Aufwand ist jedoch bereits fiir das Tele-
fonkabel und das Signalbeleuchtungskabel erforderlich. Fiir eine
zukiinftige Beleuchtung ist dann aber das Kabeltrasse bereits vor-
handen, und zwar praktisch kostenlos bis auf das Abheben und
Wiederauflegen der Deckel. Man muss also in diesem Falle zum
Durchschnittspreis von Fr. 180 000.— nicht Fr. 20 000.— dazu
rechnen, sondern man darf etwa Fr. 20 000.— davon abziehen.

W. Fund, Miinchenstein: Wohl den meisten von uns allen ist
es schon lange bewusst, mit welcher Notwendigkeit sich eine
Beleuchtung unserer Nationalstrasse, im Anfangsstadium wenig-
stens der Anschlussbauwerke, aufzwiangt. Wer noch Zweifel hegte,
hat sich sicher heute von deren Notwendigkeit restlos iiberzeugen
lassen. Wo es um Menschenleben geht, diirfen keine Kosten ge-
scheut werden.

Den nicht ganz Unbeteiligten an der Entwicklung ldsst es aber
immer wieder erstaunen, wie auf diesem Gebiet verhdltnismis-
sig wenig Sichtbares getan wird. Nach meiner Ansicht miissen
fiir eine speditive Entwicklung Firmeninteressen komplett in den
Hintergrund gestellt werden. Unabhingige Fachleute, welche
sich eingehend mit diesen Problemen befassen, sollten vermehrt
beigezogen werden.

Ich mochte noch speziell darauf hinweisen, dass ein Schwei-
zer Fachmann vor 2 Jahren fiir seine Untersuchungen iiber Auto-
bahnbeleuchtungen einen internationalen 1. Preis erringen konnte
in einem Wettbewerb, bei dem 37 Wissenschafter und Ingenieure
aus aller Welt teilgenommen haben.

Wie auf anderen Gebieten, drangt sich auch hier oder gerade
hier die Zusammenarbeit mit neutralen Fachkriaften und Inge-
nieurbiiros auf, die fiir Beleuchtungsprobleme spezialisiert sind.

W. Gruber, Ingenieur, Direktor der Rovo & Claude AG, Zii-
rich: Die SBK befasst sich seit dem Jahre 1955 mit dem Studium
einer linienférmigen Beleuchtung, bei welcher die Lichtquelle
unter Augenhdhe installiert ist, nachdem damals und spater der-
artige Anlagen in der Schweiz erstellt worden sind. Die ersten
Anlagen sind fiir die Wehr- und Schleusenbriicken des Kraft-
werkes Birsfelden montiert worden. Die beidseitig durchgehende
Beleuchtung ist dort in einem besonders fiir diesen Zweck kon-
struierten Handprofil eingebaut. Spater ausgefiihrte Anlagen,
z. B. solche fiir Tunnels, haben wertvolle Anhaltspunkte fiir die
Anwendung dieses Beleuchtungssystems auch fiir Autobahnen er-
geben. Der Sprechende hat sich als Mitglied der Fachgruppe 5,
Offentliche Beleuchtung, immer wieder dafiir eingesetzt, dass
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Fig. 1
Zugangsstollen zur Kavernenzentrale Biasca
links: Ansicht von der Kaverne gegen
aussen bei Nacht
rechts: Ansicht von aussen gegen die
Kaverne bei Tag
Man beachte die klare Begrenzung des
Fahrweges ohne besondere Aufhellung

des Tunnel-Gewdlbes zur Adaptation bei
der Einfahrt

das Beleuchtungssystem in die Leitsdtze aufgenommen wird. Da-
zu waren aber die zur Verfiigung stehenden Unterlagen iiber die
notwendige Beleuchtungsstirke, iiber den Einfluss des ausge-
sprochen seitlich einfallenden Lichtes, sowie iiber psychologische
Einfliisse auf den Automobilisten allzu diirftig. Ein konkreter
Vorschlag fiir die Ausfiihrung einer geniigend langen Versuchs-
strecke, welcher im Jahre 1958 unterbreitet worden ist, wurde
damals mehrheitlich abgelehnt. Immerhin sind in den neuen Leit-
sitzen der Fachgruppe 5 der SBK bereits Hinweise auf das
System der «linienformigen Beleuchtung, montiert unter Augen-
hohe» enthalten. Damit die in Aussicht gestellten konkreten An-
gaben in niitzlicher Frist gemacht werden konnen, wird es drin-
gend notwendig sein, eine Versuchsstrecke nach bereits vorlie-
genden Pldnen zu erstellen. Es wurden neuartige Armaturen kon-
struiert, welche im Gegensatz zu den vorhandenen die wesent-
lichen Einwdnde seitens der Fachgruppe sowohl als auch seitens
der Automobilisten eliminieren.

Fig. 2
Versuchsbeleuchtung am Walensee-Tunnel bei Miihlehorn

Vertikale Beleuchtungsstirke: Gehwege 180 Ix, Tunnelmitte 27 Ix
Horizontale Beleuchtungsstirke: Gehwege 170 I1x, Tunnelmitte 7 Ix

Aus Fig. 1 und 2 geht hervor, dass in den letzten Jahren einige
Anstrengungen gemacht worden sind, dem in Frage stehenden
Beleuchtungssystem dort Nachachtung zu verschaffen, wo eine
wesentliche Verbesserung in lichttechnischer und Z#sthetischer
Hinsicht gegeniiber den konventionellen Beleuchtungssystemen
zu erzielen ist.

W. Fliickiger, Architekt, Ziirich: Ich mochte hier die Meinung
des Schweizerischen Ingenieure- und Architektenvereins (SIA)
vertreten. Der SIA als grosste und vielleicht kompetenteste Ver-
einigung aller Techniker und Ingenieure der Schweiz unterstiitzt
den Bau der Autobahnen in der Schweiz aufs lebhafteste und
fordert auch, dass die Autobahnen so grossziigig und sicher aus-
gebaut werden, dass sie eine maximale Leistung aufweisen wer-
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den. Dazu gehort, und das hat der SIA immer wieder betont, auch
eine durchgehende und gute Beleuchtung.

Lassen Sie mich auf J. Richter 12) zuriickkommen, um ihm bei-
zupflichten, dass Verkehrswege nicht nach vorgefassten Meinun-
gen gebaut werden sollen, sondern nur mit der unabdingbaren
Hoffnung, das Beste daraus zu machen. Ich mochte den wohl
besten Verkehrsweg der Schweiz, die Gotthardbahn, als Beispiel
anfiigen und J. Richter bitten, mit dem Erbauer, bzw. mit seinem
Standbild auf dem Bahnhofplatz in Ziirich, Zwiegesprich zu
halten. Vielleicht werden Sie aus dem Rauschen des Brunnens

12) Siehe auch Bull. SEV 55(1964)6, S. 253...256.

heraushoren, wie Escher um die Perfektion dieses Weges kimp-
fen musste, und vielleicht nehmen Sie sich die Gesinnung Eschers
zum Vorbild.

Berichtigung

Im Artikel «Einfiithrung in die Leitsitze fiir die Bestimmung
des dielektrischen Verlustfaktors von Isolierdlen» von H. Metzler
ist irrtiimlich in der Fussnote 2) H. Mistinger als Protokollfiihrer
der UK-VF angegeben. Der Protokollfiihrer der UK-VF ist K.
von Angern.

Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

Bestimmung des zeitlichen Verlaufs der Speicherwirme

und der Verlustwirme beim Aufheizen von Industriedfen
621.365 : 536.7

[Nach L. Beuken, J. de Boer und L. Smeets: Die Bestimmung des zeit-
lichen Verlaufs der Speicherwdrme und der Verlustwirme beim Aufheizen
von Industriedfen. Elektrowidrme 22(1964)1, S. 4...11]

Messtechnisch ist es ausserordentlich schwierig, die von
einem Ofen im Betrieb nach aussen abgegebene Wirmemenge
nur mittels Temperaturmessung an der Ofenaussenwand zu be-
stimmen. Es wurde daher eine einfache Beziehung zwischen der
Ofeninnentemperatur und den Aussenwandverlusten beim Ab-
kiihlen aus dem Beharrungszustand ermittelt. Diese Beziehung
ist fiir einen bestimmten Ofen charakteristisch und verlduft nach
zwei Funktionen, welche fiir zwei verschiedene Zeitabschnitte
gelten.

Unmittelbar nach dem Abschalten der Wirmezufuhr ver-
lauft die Ofeninnentemperatur nach einer einfachen e-Funktion.
Die Aussenwandtemperatur dagegen bleibt wihrend dieser, rela-
tiv kurzen Verzogerungszeit konstant. Nach Ablauf des ersten
Zeitabschnittes ergeben sich fiir die Innen- sowohl als auch fiir
die Aussentemperatur zwei einfache e-Funktionen mit gleichen
Exponenten. Tragt man die Temperaturen als Ordinate auf ein-
fach logarithmischem Papier auf und auf der linearen Abzisse
die Zeit, so zeigen sich die e-Funktionen als Gerade. Es ist somit
moglich die Speicherwédrme eines Ofens bei einer bestimmten
Betriebstemperatur allein aus Temperaturmessungen geniigend
genau zu bestimmen.

Es folgt daraus, dass aus dem Verlauf der Innenwandtem-
peratur auch der Verlauf der Aussenwandtemperatur in Abhén-
gigkeit von der Zeit bestimmt werden kann, wenn die Aussen-
wandtemperatur zu Beginn des Abkiihlungsprozesses bekannt ist.
Das gleiche gilt auch fiir die Bestimmung des Verlaufes der nach
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Ermittlung der Speicherwirme aus der g I t atur

des Ofens wihrend der Abkiihlung
obere Gerade Ofentemperatur innen; untere Gerade Ofentemperatur
aussen und Verlustwiarme
¢ Temperatur; P, Verlustwarme; P,,; Verluste im stationdren Betrieb;
t Zeit
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aussen abgefiihrten Wirme, wenn der Warmeiibergangskoeffi-
zient der Aussenwand als konstant angenommen wird.

Der praktische Versuch geht folgendermasssen vor sich und
ist in Fig. 1 graphisch dargestellt:

Der zu untersuchende Ofen wird leer und geschlossen auf-
geheizt, bis der stationdre Zustand bei der betreffenden Tem-
peratur erreicht ist. In diesem Zustand werden die Gesamtver-
luste, welche gleich der zugefiihrten Wirmemenge sind, elek-
trisch gemessen. Dann wird die Heizung abgeschaltet und die
Innentemperatur in Abhéngigkeit von der Zeit gemessen. Die
Ofentemperatur wird durch zwei charakteristische einfache
e-Funktionen dargestellt. Der Verlauf der Ofenverluste nach
aussen ergibt sich aus der Tatsache, dass der Verlauf der Aussen-
temperatur gleich der abgegebenen Warmemenge ist. Die Aussen-
temperatur verlduft aber in dieser Darstellung parallel zur
Innentemperatur. Der Anfangspunkt der stationdren Ofenver-
luste kann genau gemessen werden und nach der Verzogerungs-
zeit, die durch Messung der Innentemperatur bekannt ist, fallt
die Verlustwdrme parallel zur Innentemperatur ab. Eine ein-
fache Integration der Fldche unterhalb der Kurve ergibt nun
die Speicherwiarme des Ofens.

Auf dhnliche Weise konnte nach gewissen Modellversuchen
auch die Speicherwiarme von Ofen bestimmt werden, welche sich
im nichtstationdaren Zustand befinden. A. Baumgartner

Studie iiber einen Umformer mit Fliissigkeitsrotor

621.314.5
[Nach M. G. Quichaud: Etude d’un mutateur i rotor fluide. Bull. de la
Soc. Frang. Electr. 48(1963)48, S. 725...732]

Mittelst eines Drehfeldes wird ein Hohlzylinder fliissigen
Metalls in gleichmissige Rotation versetzt (Fig. 1). Uberlagert
man diesem Drehfeld ein paralleles Gleichfeld, so erscheint an
den Stirnseiten s und s’ eine Gleichspannung

U=v L B,
wovon
L Hohe des Hohlzylinders;
U Induzierte Gleichspannung;
v mittlere Rotorgeschwindigkeit;
B Induktion des Gleichfeldes.

Legt man dagegen an den Stirnseiten eine Gleichspannung
an, so dreht sich dieser Rotor unter dem FEinfluss des Gleich-
feldes und die Anordnung wird, sofern die Rotorgeschwindigkeit
diejenige des Drehfeldes iibersteigt, zum iibersynchronen Gene-
rator.

Fig. 2 zeigt die Versuchsanordnung, welche der Studie zu
Grunde lag. Die 3 Hauptteile sind:

a) Der Fliissigkeitskreis, bestehend aus einem einfachen Ring, wel-
cher iiber eine grossere Anzahl Litzen (9) mit einem Niederspannungs-
gleichstromnetz verbunden ist.

b) Der Asynchronteil, bestehend aus einer Drehstromwicklung (/)
und einem geblechten Stator (2) und (3), welcher den Fliissigkeits-
rotor (4) einschliesst.

c) Der Gleichstromteil, bestehend aus dem Weicheisenkern (6), mit
der Erregerspule (5), zur Bildung des Gleichfeldes im Rotorausschnitt.

Die Bewegungsgleichung des Fliissigkeitsrotors ergibt sich
aus der Summation der folgenden drei Teilmomente, welche im
stationdren Zustand gleich Null sind:

(A 460) 639



	Diskussionsbeiträge

